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Formulare und Merkblätter der AHV/IV auf www.promea.ch > Formulare > Merkblätter 
PROMEA – effizient und umweltfreundlich 

PROMEA nimmt ihre gesellschaftliche Verantwortung ernst. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, mit den 
finanziellen und natürlichen Ressourcen sorgfältiger und schonender umzugehen. Daher überprüfen und 
passen wir laufend unsere Arbeitsabläufe an. 
 
Aus diesen Gründen erhalten Sie ab diesem Jahr keinen Bestellschein mehr für Formulare und 
Merkblätter. Die wichtigsten Formulare stehen Ihnen auf unserer Homepage www.promea.ch > Formulare 
zur Verfügung. Einige davon können direkt am Bildschirm ausgefüllt und online übermittelt werden. Bei 
Bedarf können die Formulare auch ausgedruckt werden. 
 
Ferner befinden sich auf unserer Homepage unter www.promea.ch > Formulare > Merkblätter die 
gesamten Merkblätter. Dort können Sie diese ohne grossen Aufwand lesen und bei Bedarf ausdrucken. 
 
Der grosse Vorteil für Sie ist, dass Sie schnell und jederzeit über die neusten und aktuellsten Formulare, 
Merkblätter und Informationen verfügen können. Übrigens, auch das Erscheinungsbild unserer Homepage 
werden wir im nächsten Jahr einer Verjüngung unterziehen und die Navigation vereinfachen und noch 
effizienter gestalten. Unsere Homepage enthält umfangreiche und für Sie sicher sehr interessante 
Informationen, welche wir ständig auf dem neusten Stande halten. 
 
Falls Sie trotzdem weiterhin die Formulare und Merkblätter in Papierform erhalten möchten, verwenden 
Sie bitte den Bestellschein unter www.promea.ch/dt/formulare_05.html. Sofern Sie über keinen Internet-
Zugang verfügen, können die Drucksachen bei uns bestellt werden (Tel. 044 738 53 53). 
 

Pensionskassen PV-PROMEA und Optik / Photo / Edelmetall (PK OPE) 
Lebenspartner - Sicherstellung der Ansprüche auf Todesfallleistungen 

Die von uns geführten Pensionskassen bieten nebst den ordentlichen Hinterlassenenleistungen wie 
Ehegatten-, Waisen- und die Partnerrente infolge eingetragener Partnerschaft, auch eine Lebens-
partnerrente für eine eheähnliche Lebensgemeinschaft und eine reglementarische Todesfallsumme an. 
 
PV-PROMEA 
- Lebenspartnerrente für eine eheähnliche Lebensgemeinschaft (Reglement Artikel 22, Absatz 11) 
- Reglementarische Todesfallsumme (Reglement Artikel 25, Absatz 2) 
 
PK OPE 
- Lebenspartnerrente für eine eheähnliche Lebensgemeinschaft (Reglement Allgemeiner Teil, Artikel 22,   
 Absatz 11) 
- Reglementarische Todesfallsumme (Reglement Allgemeiner Teil, Artikel 7.7.1) 
 

Bitte wenden!



Damit ein Lebenspartner Ansprüche auf Todesfallleistungen anmelden kann, sind die folgenden 
Bestimmungen im Reglement zu beachten und die entsprechenden Dokumente der PV-PROMEA / PK 
OPE zuzustellen: 
 
Für die Lebenspartnerrente in eheähnlicher Lebensgemeinschaft: 
 
PV-PROMEA PK OPE 
Artikel 22, Absätze 12 - 15 Reglement Allgemeiner Teil, Artikel 7.7.3 

Für die Todesfallsumme: 
 
PV-PROMEA PK OPE 
Artikel 25, Absatz 4, Buchstabe c und Absatz 6 Reglement Allgemeiner Teil, Artikel 8.2.1 

WICHTIG 
Wurde ein schriftlicher Vertrag über eine eheähnliche Lebensgemeinschaft ausgefertigt bzw. eine 
Begünstigung errichtet, ist es wichtig, dass der Vertrag bzw. die Begünstigung an einem sicheren, jedoch 
leicht aufzufindenden Ort aufbewahrt wird. Wir empfehlen, die Dokumente bei einem anerkannten Notar 
oder einer für die Deponierung von solchen Dokumenten kantonalen Stelle zu hinterlegen.  
 
Beachten sie bitte auch, dass die Unterschriften beider Partner im Vertrag über eine eheähnliche 
Lebensgemeinschaft amtlich beglaubigt sein müssen. 
 

Erreichbarkeit und Öffnungszeiten über die Festtage 
 
Alle Mitarbeitenden sind direkt via e-mail erreichbar: „vorname.name@promea.ch“ oder allgemein unter 
info@promea.ch. Bei unserem Sekretariat ist eine Liste mit der Direktwahl und den e-mail-Adressen 
unserer Mitarbeitenden erhältlich. Bitte melden Sie sich bei Frau Vilma Bruno unter Tel. 044 738 54 95 
oder vilma.bruno@promea.ch. Sie wird Ihnen gerne die Liste zustellen und Sie gleichzeitig auf dem 
Verteiler für die aktualisierten Versionen vormerken. 

Unsere Büros bleiben vom 24. Dezember 2009 bis und mit 3. Januar 2010 geschlossen. In dieser Zeit 
stehen Ihnen für Mitteilungen unser Fax 044 738 53 73 oder das e-mail info@promea.ch zur Verfügung.  
 

Wir wünschen Ihnen schöne Festtage und viel Erfolg im neuen Jahr. 
 


